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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1964

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Die Bestätigung der Bekanntgabe eines unrichtigen, überhöhten Kostenbetrages und die nachträgliche Erklärung,

einen bedeutenden Nachlaß als "Freundschaftsrabatt" bei Bezahlung zu gewähren, ist eine Beeinträchtigung von Ehre

und Ansehen des Anwaltsstandes.
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